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Ausbrecher werden als Helden gefeiert
Kürzlich sind in Solothurn gleich vier Häftlinge entwichen – in der Schweiz kommt das erstaunlich oft vor

DANIEL GERNY

Lange hält es der Mann hinter den Mau-
ern der Strafanstalt Bochuz im Kan-
ton Waadt nicht aus. Am 31. Mai 1995 –
vor genau dreissig Jahren – kehrt er
von einem Hafturlaub nicht zurück, der
ihm wegen guter Führung gewährt wird.
Die gegen ihn ausgesprochenen Strafen
halte der Häftling für menschenrechts-
widrig, die Strapazen im Gefängnis für
zu gross, weshalb er sich entschlossen
habe, sich «erholungshalber von der Re-
sozialisierung» abzusetzen. So vermel-
det es die Nachrichtenagentur SDA, ge-
stützt auf ein 10-seitiges Pamphlet, das
der Mann nach seinem Entkommen an
mehrere Redaktion versendet hat.

Es ist die letzte Flucht von Walter
Stürm, der den Gefängnisausbruch in
dieser Zeit zur freiheitlichen Grosstat, ja
zur Kunstform erhebt. Als er Ende der
1970er Jahre in Regensdorf in strikter
Einzelhaft sitzt, avanciert der im Grunde
unpolitische Stürm zu einer Symbol-
figur der bewegten Jugend. Achtmal
türmt Stürm bis zu jenem Maitag 1995,
was ihm die Bezeichnung «Ausbrecher-
könig» einbringt. Der Adelstitel ist kein
Zufall: Seine Ausbrüche machen Stürm
zur bewunderten Ausnahmefigur –
obwohl er als Krimineller Dutzende von
Straftaten begeht.

«Bin beim Ostereiersuchen»

Stürm geniesst als eine Art böser Held,
der trotz den Widrigkeiten des «Sys-
tems» für seine Freiheit kämpft, bis in
die Mitte der Gesellschaft Anerken-
nung. Auch in der Schweiz, einem Land
mit funktionierendem Rechtsstaat, wer-
den Strafvollzugsanstalten oft als Sym-
bole von Repression und Autorität
wahrgenommen. Dies besonders, wenn
der Gefangene charismatisch oder
moralisch überlegen erscheint. Das trifft
auf Stürm zu: Schon bei seiner ersten
Flucht in der Karwoche des Jahres 1981
hinterlässt er eine Notiz, die ihn von da
an zum Sympathieträger macht: «Bin
beim Ostereiersuchen, Stürm.»

In Wirklichkeit sind Ausbrüche meist
unspektakulär. In der Schweiz entwei-
chen im europäischen Vergleich sogar
überdurchschnittlich viele Häftlinge. Laut
einer Studie des Europarats von 2022 ver-
zeichnet das Land von vierzig europäi-
schen Ländern die höchste Fluchtquote:
Pro 10 000 Insassen fliehen hierzulande
laut der Studie rund 440 Personen, fast
doppelt so viele wie im zweitplatzierten
Finnland. So setzten sich auch vergan-
gene Woche vier mutmassliche Einbre-
cher im Kanton Solothurn aus der Unter-
suchungshaft in die Freiheit ab. Sie sollen

ein Loch in einen Maschendrahtzaun ge-
schnitten haben, als sie in den Gemein-
schaftsräumen unbeaufsichtigt waren.

Obwohl der Gefängnisausbruch in
der Populärkultur für den Widerstand
gegen ein unfaires System steht, deuten
die Zahlen in der Europarats-Studie
trotz hoher Fluchtquote für die Schweiz
allerdings eher auf das Gegenteil hin:
Die Anzahl der Gefangenen ist ver-
gleichsweise tief. Dafür hat die Schweiz
viele Personen im offenen Vollzug, wo es
mehr Freiheiten gibt und die Schwelle
zur Flucht geringer ist. Tatsächlich ent-
weichen die meisten Gefangenen aus
einer offenen Einrichtung. Und häu-
fig handelt es sich nicht um eine echte
Flucht, sondern etwa um eine Verspä-
tung bei der Rückkehr nach dem Urlaub.

Echte Ausbrüche aus einer geschlos-
senen Abteilung oder Anstalt sind sel-
ten, dauerhaft erfolgreiche sind sogar die
grosse Ausnahme. Im letzten Jahr gab es
laut Bundesamt für Statistik nur gerade
elf Ausbrüche aus geschlossenen Anstal-
ten, wobei nur eine einzige Person Ende
des Jahres nicht wieder gefasst war. Zehn
Personen kehrten innert einer Woche
freiwillig zurück oder wurden von der
Polizei verhaftet. Auch für die Solothur-
ner Ausbrecher sind die statistischen Er-

folgschancen gering: In den letzten fünf
Jahren gelang es niemandem, aus der U-
Haft zu entkommen, ohne wieder aufge-
griffen zu werden. Den glorreichen Aus-
brechern geht es wie allen anderen Hel-
den: Im wahren Leben sind sie selten.

Das Entweichen aus dem Vollzug hat
mitunter sogar schlimme Folgen. Im letz-
ten Sommer tötete ein psychisch kranker
Straftäter in Basel eine Frau, nachdem er
nicht vom Freigang aus dem Massnah-
menvollzug zurückgekehrt war. Zehn
Jahre zuvor hatte der Mann bereits zwei
Tötungsdelikte begangen, die in Basel
regelrechte Schockwellen ausgelöst hat-
ten. Er wurde deswegen zu einer statio-
nären Massnahme verurteilt, nachdem
ihn das Gericht zuvor für schuldunfähig
erklärt hatte. Im Quartier herrschte des-
halb Angst. Erst am anderen Tag konnte
der Mann festgenommen werden.

Wunsch nach mehr Sicherheit

Die Flucht verliert in solchen Fällen jeden
Anflug von Heroismus. Im Gegenteil:
Sie wird zum Sinnbild für einen schwa-
chen Staat mit lascher Justiz. Der Wunsch
nach mehr Sicherheit hat das Sanktio-
nensystem im schweizerischen Strafrecht
in den letzten dreissig Jahren bezeich-

nenderweise stärker geprägt als alles an-
dere. Er erreichte mit der Annahme der
Verwahrungsinitiative vor zwanzig Jahren
den Höhepunkt. Auch die Struktur der
Anstalten hat sich in dieser Zeit verän-
dert. Kleinere Einrichtungen verschwin-
den, dafür werden grössere in Betrieb
genommen, die mehr Sicherheit und spe-
zialisierte Betreuung bieten. Die Anzahl
der Justizvollzugsanstalten sank zwischen
1995 und 2022 von über 150 auf 89.

Pikanterweise steigern höhere Sicher-
heitsstandards und härtere Haftbedin-
gungen allerdings die subversive Freude
am Ausbruch, zumindest in der Medien-
und Unterhaltungswelt. Ein gekonnter
Ausbruch aus einem sicheren Gefäng-
nis gilt als komplexe, schlau und gut
durchdachte sowie technisch anspruchs-
volle Aktion. Sie erfordert Intelligenz,
Ausdauer und Planung – ein zweiter
Grund für die Faszination. Selten wur-
den Finesse und Entschlossenheit bes-
ser inszeniert als bei der Verfilmung des
berühmten Ausbruchs aus dem Hoch-
sicherheitsgefängnis Alcatraz im Jahre
1962. Der Film mit Clint Eastwood hat
stark dazu beigetragen, dass die drei
Ausbrecher beinahe Volkshelden-Status
erhalten haben – und das Genre der Pri-
son-Break-Filme aufblühte.

In der Schweiz war es rund hun-
dert Jahre zuvor der Luzerner Johann
Thali, der dank seinen kreativen und
waghalsigen Ausbrüchen bald den Ruf
eines Genies erlangte. Siebenmal ent-
kam der Berufsdieb zwischen 1869 und
1880 aus der Strafanstalt an der Luzer-
ner Baselstrasse. Selbst eine eigens für
ihn gebaute «Thalizelle» konnte sei-
nen Drang nicht bremsen. Thali nutzte
selbstgebaute Dietriche, Verkleidungen
und Kletterpartien, um immer wieder
zu entkommen. Dass er die Justiz durch
seine wiederholten Fluchten immer wie-
der blossstellte, macht ihn erst recht zum
bewunderten Outlaw.

VomWagemut beeindruckt

Das «Luzerner Tagblatt» freute sich ganz
offen über Thalis Freiheitsdrang, wie das
Onlineportal «Zentralplus» beschreibt.
Es empfinde Thali gegenüber gar eine
«gewisse Zärtlichkeit». Auch die Bevöl-
kerung war von Thalis Wagemut und sei-
ner Cleverness beeindruckt. Er wurde
über Luzern hinaus zum charismatischen
Rebellen. Überall und nirgendwo sei er
zugleich, ein Gespenst der Moderne,
hiess es. 1881 wurden «Thali’s wunder-
bare Befreiungstriebe und Gefangen-
nahmen» sogar am Zürcher Sechse-
läuten zum beliebten Thema für Spöt-
teleien, wie die NZZ damals berichtete.

So führen die bei vielen Menschen
vorhandene Sehnsucht nach Freiheit
und Abenteuer sowie der Wunsch,
denen da oben mit Chuzpe eins aus-
zuwischen, zur mythischen Verklärung.
Die Flucht des Bankräubers Hugo Port-
mann im Jahre 1992 aus dem Tessiner
Gefängnis La Stampa beispielsweise war
besonders still und schlau: Er erschlich
sich das Vertrauen des Gefängnisdirek-
tors und erhielt die Erlaubnis, an einem
Berglauf mitzumachen.Auch der Direk-
tor startete zum Lauf. Portmann aber
rannte und rannte – ab in die Freiheit.
Und die Schweiz konnte sich eine Por-
tion Schadenfreude nicht verkneifen.

Keinem aber gelang ein scheinbar
so romantischer Coup wie Hakan Kiko.
Kiko, der wegen schwerer Gewaltdelikte
sass, entkam mit der Hilfe der Gefäng-
nisaufseherin Angela Magdici, die sich
in ihn verliebt hatte. Magdici öffnete
nachts seine Zellentür, gemeinsam flo-
hen sie nach Italien. Die Flucht schei-
terte zwar – wie dies bei fast allen Aus-
bruchsversuchen der Fall ist: Nach weni-
gen Tagen wurde das Paar festgenom-
men. Ihre Beziehung aber überdauerte.
Zurück in der Schweiz, heirateten Kiko
und Magdici im Gefängnis. Seit seiner
Freilassung im Jahr 2023 leben die bei-
den gemeinsam im Aargau.

Sympathiekundgebung für den geflohenenWalter Stürm vor der Strafanstalt Regensdorf (Aufnahme vom 13.Dezember 1980).KEYSTONE

Schon 12 von 19 Kantonen wollen Frühfranzösisch abschaffen
2016 hat der Thurgau auf Druck der Landesregierung eingelenkt – reagiert der Bundesrat diesmal schärfer?

CHRISTINA NEUHAUS

Die Studie der Eidgenössischen Konfe-
renz der Erziehungsdirektorinnen und
-direktoren lässt wenig Interpretations-
spielraum. Um die Französischkennt-
nisse in der Schweiz steht es schlecht. In
der Westschweiz können die Kinder ihre
Muttersprache immer schlechter schrei-
ben, und in der Deutschschweiz ver-
stehen die Hälfte der Schulabgänger kei-
nen einfachen Satz, wenn sie ihn lesen.

Eine Mitschuld an der Sprachmisere
trägt – so sieht man es in vielen Kan-
tonen – das Frühfranzösisch. Wie die
«Sonntags-Zeitung» schreibt, sind in 12
von 19 Deutschschweizer Kantonen ent-
sprechende parlamentarische Vorstösse
pendent oder bereits beschlossen. Erst
kürzlich hat der Kanton Appenzell Aus-
serrhoden entschieden, den Französisch-
unterricht auf Primarstufe abzuschaffen,
im Kanton St. Gallen will man nachzie-
hen, und im Kanton Zürich zeichnet sich
eine bürgerliche Mehrheit für die Ab-
schaffung ab. Auch im Kanton Aargau
hat der Grosse Rat kürzlich entschie-

den, dass Primarschulkinder nur noch
Französisch lernen sollen, wenn sie in
Deutsch gut genug sind. Wenn nicht, er-
halten sie mehr Deutschlektionen.

Der Konsens, der 2004 mit der ge-
meinsamen Sprachenstrategie der Kan-
tone erzielt wurde, besteht offenbar nur
noch auf dem Papier. Knapp zehn Jahre
nachdem der letzte Sprachenstreit bei-
gelegt werden konnte, flammt die Dis-
kussion erneut auf.

Stattdessen Frühenglisch

Auslöser des damaligen Krachs war der
Kanton Thurgau. Gemeinsam mit eini-
gen anderen Kantonen beschloss er im
Jahr 2016, auf Frühenglisch zu setzen.
Das überfordere die Kinder weniger
und zeige schneller gute Resultate.

Doch damit war der Bundesrat ganz
und gar nicht einverstanden. Der da-
malige Innenminister, Alain Berset,
griff ein. Er drohte den Kantonen da-
mit, sie notfalls mittels Sprachengesetz
zu zwingen, am Französischen festzuhal-
ten. Wenn es nicht anders gehe, leite er

eine Gesetzesrevision in die Wege, die
alle Kantone zur Einführung von Früh-
französisch verpflichte.

Nach der Drohung aus Bern ging
man im Thurgau über die Bücher und
liess von den Plänen ab. Die Schule ist
zwar in der Hoheit der Kantone, doch
der Bundesrat kann gestützt auf den
Bildungsartikel eingreifen. Im Gegen-
zug zum Einlenken in Frauenfeld ver-
tagte Berset seinen Entscheid. Um ein
weiteres Ausscheren zu verhindern, gab
er den Ostschweizern aber noch folgen-
den Rat mit auf den Weg: Der Bundesrat
könne und werde eingreifen, falls dies
nötig sei, um den Sprachfrieden in der
Schweiz aufrechtzuerhalten.

Mittlerweile ist der Protest wieder
aufgeflammt, und zwar auch in grossen
Kantonen wie Zürich oder dem Aar-
gau. Wie reagiert die heutige Innen-
ministerin, Elisabeth Baume-Schnei-
der? Die Verantwortung für die obli-
gatorische Schule liege in erster Linie
bei den Kantonen, schreibt der EDI-
Mediensprecher Christoph Lenz. Die
bestehende Strategie und die Koordi-

nation beim Sprachunterricht seien im
Rahmen der Erziehungsdirektorenkon-
ferenz wiederholt diskutiert und bestä-
tigt worden. Grundsätzlich nähmen die
Kantone ihre Verantwortung beim Spra-
chenunterricht gut wahr.

Jedenfalls sei eine unmittelbare Wir-
kung auf den Unterricht bis jetzt nicht
erkennbar. Dennoch verfolge das Eid-
genössische Departement des Innern
die Diskussionen um das Frühfranzö-
sisch sehr aufmerksam und stehe dazu
auch im regelmässigen Austausch mit
den massgeblichen Akteuren.

Eine sanfte Mahnung

Als der Bundesrat die Änderung des
Sprachengesetzes 2016 sistiert habe,
habe er darauf vertraut, dass die Kan-
tone ihrer Verantwortung weiterhin
nachkämen. Dieser Weg habe sich be-
währt. Doch: «Sollte der Sprachenkom-
promiss aber effektiv erodieren, hat der
Bund die Möglichkeit, einzugreifen und
die Stellung der Landessprachen in der
obligatorischen Schule und die Harmo-

nisierung des Unterrichts sicherzustel-
len.» Für die Schweiz als mehrsprachi-
ges Land sei das Erlernen einer zwei-
ten Landessprache essenziell, eine Har-
monisierung des Schulwesens sei wegen
der zunehmenden Mobilität der Bevöl-
kerung zudem von hoher Bedeutung,
steht in der Stellungnahme weiter.

Ob die sanfte Mahnung nützt? Seit
dem ersten Aufbegehren der Thurgauer
2016 hat sich der Widerstand verstärkt.
Kürzlich sagte Dagmar Rösler, die Prä-
sidentin des Dachverbands Lehrerin-
nen und Lehrer Schweiz: «Die Resul-
tate sind beunruhigend und ein Hin-
weis darauf, dass Anpassungen vorge-
nommen werden müssen.»

Laut Rösler führen die schlechten
Leistungen zwangsläufig zu der Frage,
ob das Zwei-Fremdsprachen-Modell an
der Primarschule noch zeitgemäss ist.
Der Lehrerverband sei bereit, sich an
einer offenen Diskussion zu beteiligen.
Die Überforderung schwächerer Schü-
ler mit vier Hauptfächern – Deutsch,
Mathematik, Englisch und Französisch –
sei nicht wegzudiskutieren.


